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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Öffentliche Ordnung

Als erster Kanton führte Baselstadt ein Vermummungsverbot für Demonstranten ein.
Rund 71 Prozent der Stimmenden hiessen ein von der SP mit dem Referendum
bekämpftes kantonales Gesetz gut. Die neuen Strafbestimmungen wurden allerdings mit
zwei staatsrechtlichen Beschwerden (davon eine von der SP) beim Bundesgericht
angefochten, weil sie nach Ansicht der Rekurrenten das Grundrecht der freien
Meinungsäusserung verletzen würden. Im Kanton Zürich forderte die SVP mit einem
Postulat im Parlament ebenfalls ein Vermummungsverbot, und die AP kündigte die
Lancierung einer Volksinitiative an. Polizeisprecher der Städte Bern und Zürich zeigten
sich demgegenüber an der Einführung eines Vermummungsverbotes nicht interessiert,
da es sich in der Praxis nicht durchsetzen lasse. Der Bundesrat legte in der
Beantwortung einer Interpellation Hess (cvp, ZG) dar, dass er aus Gründen der
Verhältnismässigkeit ein allgemeines bundesweites Vermummungsverbot für
Demonstranten ablehne. 1

KANTONALE POLITIK
DATUM: 21.05.1990
HANS HIRTER

Wie bereits im Vorjahr beschränkte sich der Protest gegen die Zustände in der Türkei
nicht auf friedliche Kundgebungen. Mit Brandanschlägen auf türkische Geschäfte sowie
der Besetzung des türkischen Konsulats in Basel resp. der Parteibüros der
schweizerischen SP in Bern und Zürich protestierten Türken gegen die Missachtung der
Menschenrechte in ihrem Heimatland. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.07.1996
HANS HIRTER

Der Kanton Genf hat in der Volksabstimmung vom 11. März eine Verschärfung des
Kundgebungsgesetzes (Loi sur le manifestations) mit 53.9% Ja-Stimmen angenommen.
Die Gesetzesrevision stützt sich auf vier Säulen: Prävention, Zusammenarbeit zwischen
Organisatoren und der Polizei, Verantwortung der Organisationen und schliesslich
Bestrafung derselben, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Nach der
Abstimmung formierte sich aus der SP-Genf und der Communauté genevoise d’action
syndicale (CGAS) ein Referendumskommittee. Laut den Gegnern ist die Vorlage
undemokratisch und verfassungswidrig, weshalb sie Einspruch beim Bundesgericht
erhoben. Auch der UNO-Berichterstatter für Versammlungsfreiheit kritisierte das neue
Gesetz. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 11.03.2012
NADJA ACKERMANN

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Ärzte und Pflegepersonal

Der Verband der Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) meldete umgehend
heftigsten Widerstand gegen die geplante Massnahme an. Ab Mitte Mai wurden die
Kantonsbehörden und Santésuisse geradezu mit Gesuchen von Schweizer
Jungärztinnen und Jungärzten um die vorsorgliche Erteilung einer Praxisbewilligung und
einer Zahlstellennummer überhäuft. Ende Juni demonstrierten rund 3000
Medizinerinnen und Mediziner mit Warnstreiks und Protestmärschen gegen die
Absichten des Bundesrates. Der VSAO bezweifelte den kostendämpfenden Effekt und
warf dem BSV vor, mit falschen Zahlen zu operieren. Unter dem Eindruck dieser
Proteste distanzierte sich die FMH von ihrer früheren Zustimmung. Sie warnte vor
einem Stau bei den Weiterbildungsstellen im Spital – mit dem Effekt eines
längerfristigen Ärztemangels. Santésuisse benutzte die Polemik, um erneut eine
Aufhebung des Kontrahierungszwangs zu verlangen. SVP und FDP warfen Bundesrätin
Dreifuss vor, in blindem Aktivismus zu machen, um darüber hinweg zu täuschen, dass
ihr Departement die Kostenentwicklung nicht im Griff habe. Einzig die CVP und die SP
akzeptierten einen Zulassungsstopp als Übergangslösung. 4

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 02.07.2002
MARIANNE BENTELI
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Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Les Collectifs pour la grève féministe et des femmes du 14 juin 2019 ont appelé à une
marche nocturne contre les violences sexistes qui a eu lieu le 24 novembre 2018 en
Romandie. Il y avait à Lausanne environ 2000 personnes, 1000 à Genève, 250 à
Neuchâtel et 200 à Fribourg. Ces manifestations, qui ont eu lieu la veille de la journée
internationale contre la violence faite aux femmes, ont fait écho à d'autres marches
similaires, en France notamment. Du côté de la Suisse allemande, plusieurs centaines
de personnes se sont réunies à Zurich pour lancer une campagne de 16 jours contres
les violences faites aux femmes. La campagne, lancée par des ONG, des foyers pour
femmes et des centres de conseil vise à interpeler les autorités face au manque de
mesures concrètes pour la mise en application de la Convention d'Istanbul, qui a pour
but de lutter contre les violences sexistes. Durant deux semaines, plus de 50
événements auront lieu en Suisse alémanique. Les femmes socialistes du canton de
Saint-Gall ont pour leur part organisé une séance d'information sur les violences
domestiques, rappelant que le nombre de victimes pour 2017 s'élève à 21 décès (soit un
toutes les deux semaines et demie), 53 tentatives de meurtre et plus de 200 délits de
blessures corporelles et mise en danger d'autrui. 5

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.11.2018
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

In der Volksabstimmung vom 29. November nahmen Volk und Stände die Minarett-
Initiative (Volksinitiative „gegen den Bau von Minaretten“) trotz klarem Nein von
Bundesrat und Parlament mit einem deutlichen Ja-Anteil von 57,5% an. Einzig der
Kanton Genf verwarf die Initiative klar (40,3% Ja-Stimmen) und die Kantone Basel-
Stadt, Neuenburg und Waadt wiesen ein knappes Nein aus. Alle übrigen Kantone
nahmen die Initiative an. Während der Kanton Zürich nur äusserst knapp zustimmte,
waren es im Kanton Bern drei von fünf Personen. Die Zustimmungsrate im Kanton
Tessin sowie in einigen Kantonen der Zentral- und Ostschweiz überstieg sogar 65%.
Neben der SVP und der EDU sprachen sich im Vorfeld auch die übrigen Rechtsparteien
für ein Minarettverbot aus. Alle übrigen Parteien sowie economiesuisse, die
Gewerkschaften und die Kirchen beschlossen die Nein-Parole. Nach der Abstimmung
kam es zu spontanen Mahnwachen und Demonstrationen in verschiedenen Städten.
Reaktionen in ausländischen Medien und Stellungnahmen von Regierungsvertretern und
anderen Politikern waren zahlreich und mit Ausnahme von Seiten der Rechtspopulisten
überwiegend negativ. Der Europarat, das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte
und die Organisation der islamischen Konferenz der UNO verurteilten den Entscheid.
Auch im islamischen Raum sorgte das Minarettverbot für Enttäuschung und Empörung;
mehrere religiöse Führer warnten aber die Muslime in der Schweiz vor einer
Überreaktion und ermutigten sie zur Weiterführung und Verstärkung des
interkulturellen Dialogs. Aufrufe zum Boykott wurden hauptsächlich im Internet
publiziert. Online-Umfragen europäischer Zeitungen zeigten jedoch, dass Bürger
anderer europäischer Länder der Initiative auch mehrheitlich zugestimmt hätten.
Stimmen von verschiedensten Seiten wurden laut, welche dazu aufriefen, die Ängste
der Bevölkerung ernst zu nehmen und der grassierenden Verunsicherung gegenüber
anderen Kulturen aktiv entgegen zu wirken.

VI „gegen den Bau von Minaretten“
Abstimmung vom 29. November 2009

Beteiligung: 53,8%
Ja: 1 535 010 (57,5%) / 17 5/2 Stände
Nein: 1 134 440 (42,5%) / 3 1/2 Stände

Parolen:
– Ja: SVP, SD, EDU, FPS, Lega.
– Nein: FDP, CVP(1)*, SP, EVP, CSP, PdA, GP, KVP, GLP, BDP; ZSA, economiesuisse, SGB,
Travail.Suisse.

* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 29.11.2009
MARLÈNE GERBER
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Im Sommer 2019 verlagerte eine am Institut für Religionsrecht der Universität Freiburg
verfasste Studie den religionspolitischen Fokus vom nationalen auf die kantonalen
Parlamente. Max Ammann und Prof. René Pahud de Mortanges untersuchten für den
Zeitraum von 2010 bis 2018 eingereichte Vorstösse zu religionspolitischen Themen in 15
repräsentativ ausgewählten Kantonen. 
Insgesamt konnten die Autoren 140 parlamentarische Vorstösse ausfindig machen
(Höchstwert: 20 im Kt. Bern; Tiefstwert: 0 im Kt. Graubünden), die insgesamt 16
verschiedenen Parteien zugeordnet werden konnten. Über zwei Drittel der
eingereichten Vorstösse kamen von den vier Bundesratsparteien SVP, SP, FDP und CVP,
wobei die SVP mit 48 Vorstössen – also rund einem Drittel aller Vorstösse – mit Abstand
die aktivste Partei war und selbst die beiden zweitklassierten Parteien SP und CVP (je 20
Vorstösse) zusammengenommen noch übertraf. Hinsichtlich der
Religionsgemeinschaften fokussierten die Vorstösse in erster Linie den Islam (ca. 60%)
und das Christentum (ca. 30%), während das Judentum den Autoren zufolge in der
kantonalen Politik praktisch inexistent sei. Mit 33 von insgesamt 81 islamspezifischen
Vorstössen (CVP 9; FDP und SP je 6) und zehn von insgesamt 42 Einreichungen zum
Christentum (SP 7; FDP 5; CVP 3) dominierte die SVP die Religionsdebatte nachweislich,
wobei sie in der Islamdebatte einen deutlich grössen Unterschied zu den anderen
Parteien aufwies, was gemäss den Studienverantwortlichen durchaus ihrem
Parteiprogramm entspreche.
Innerhalb der Vorstösse, die das Christentum betrafen, benannten die Forscher die
Kirchenfinanzierung und die Kirchensteuern, die religiöse Neutralität, kirchliche
Feiertage und den Religionsunterricht als Kernthemen. Lediglich in einzelnen Kantonen
zur Diskussion standen hingegen Themen wie Kirchenglocken, Freikirchen oder die
Aberkennung des öffentlich-rechtlichen Status der römisch-katholischen Kirche.
Letzteres Anliegen sei gemäss den Autoren der einzige Vorstoss gewesen, der offen die
Privilegien einer christlichen Kirche angreife. Zusammenfassend zeige die Analyse auf,
dass den christlichen Kirchen zunehmend ein «säkularer Wind» seitens der Politik
entgegenwehe und ihre rechtliche und gesellschaftliche Stellung mit den eingereichten
Vorstössen meistens unter Druck gesetzt werde.
Dennoch stelle der Islam in der politischen Arena noch immer die umstrittenste
Religionsgemeinschaft dar, obwohl die Musliminnen und Muslime lediglich fünf Prozent
der Schweizer Wohnbevölkerung ausmachten und zudem eine sehr disperse
Gemeinschaft seien. Die mit dem Islam verknüpften Schlüsselthemen fokussierten
Vermummungsverbote und Kleidervorschriften, die öffentliche Anerkennung,
islamische Institutionen im Allgemeinen, die Wertedebatte – insbesondere hinsichtlich
der Scharia – sowie die Radikalisierungs- und Terrorgefahr. Ammann und Pahud de
Mortanges kamen zum Schluss, dass ein Grossteil der eingereichten Vorstösse sehr
islamkritisch gewesen sei und dass die Legislativmitglieder offensichtlich grosse
Vorbehalte gegenüber der – in der Schweiz – vergleichsweise neuen Religion und ihrer
Anhängerschaft hätten. Die Debatte finde hierbei auf den zwei Ebenen der
institutionellen und der gesellschaftlich-kulturellen Einbindung statt.
Hinsichtlich der möglichen Auswirkungen religionspolitischer Vorstösse auf das
Religionsverfassungsrecht werden gemäss der Autorenschaft zwei politische Agenden
ersichtlich: Zum einen übe ein offensiver politischer Ansatz Druck auf die anerkannten
Kirchen aus und tendiere somit zu einem Abbau ihrer institutionellen Privilegien, was
sich früher oder später auf ihren rechtlichen Status auswirken könne. Zum anderen
bestehe gerade gegenüber neueren, nicht-christlichen Religionsgemeinschaften und
besonders dem Islam ein tendenziell defensiverer und auf Erhalt bedachter politischer
Ansatz, obwohl die Politik aufgrund verfassungsrechtlicher Vorgaben möglichst zu einer
Gleichbehandlung aller Religionsgemeinschaften angehalten wäre. Allerdings sei der
Wille hierzu und die damit einhergehende Einräumung ähnlicher Privilegien und
Rechte, wie sie den christlichen Volkskirchen zugesprochen werden, gegenwärtig nur
wenig ersichtlich. 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.07.2019
MELIKE GÖKCE
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Unbefriedigt von der Zuammenarbeit mit den kantonalen Parteisekretariaten in der
Romandie, welche nach Ansicht der nationalen Parteileitung «verbürgerlicht» sind,
unternahm die Parteileitung erste Schritte, in der Westschweiz vermehrt auch mit der
extremen Linken zusammenzuarbeiten. 8

PARTEICHRONIK
DATUM: 22.02.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT
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